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flensburg

Allgemeiner Tarif
fur die Versorgung mit Wasser
Gultig ab 1. Januar 2026
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Die Stadtwerke Flensburg GmbH bietet Wasser zu dem nachstehenden Tarif
an. Er ist ebenso wie die Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen fur die
Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) vom 20.06.2023 und die jeweiligen
Ergan-zenden Bestimmungen einschlieBlich der Technischen
Anschlussbedingungen Bestandteil des Versorgungsvertrages.
1 Wasserpreis
11. Der Wasserpreis setzt sich zusammen aus dem Verbrauchspreis fur je

1.000 Liter Wasser und dem Verrechnungspreis. Die Hohe des Verrech-

nungspreises richtet sich nach Art und Umfang der Messeinrichtung.
1.2. Der Verbrauchspreis betragt je 1.000 Liter 2,56 EUR
1.3. Der Verrechnungspreis betragt je Zahler mit einem Nenndurchfluss
bis Qn Preis
6.000 Liter/h 122,10 EUR/Jahr
10.000 Liter/h 147,04 EUR/Jahr
15.000 Liter/h DN 50 251,79 EUR/Jahr
40.000 Liter/h DN 80 309,98 EUR/Jahr
60.000 Liter/h DN 100 368,17 EUR/Jahr
150.000 Liter/h DN 150 426,37 EUR/Jahr

Bei einem Verbundwasserzahler wird der Verrechnungspreis nur fur den gréf3eren
Zahler berechnet.



2. Wasserabgabe fiir Bau- und sonstige voriibergehende Zwecke

21. FuUr die enthommene Wassermenge wird der Verbrauchspreis nach Ziffer 1.2
berechnet.

2.2. Je angefangener Kalendertag werden berechnet:

Preis
Standrohr inkl. Zahler 3,80 €/Tag
BedienschlUssel 1,10 €/Tag

Die genannten Preise unter 2.2 sind mindestens fur 7 Tage zu entrichten
(Standrohr: 26,60 € und BedienschlUssel 7,70 €).

3. Allgemeine Bestimmungen

31. Die aufgefuhrten Preise enthalten die Umsatzsteuer in der gesetzlichen Hohe
von 7 %.

3.2. Einzelheiten der Verbrauchsfeststellung und der Rechnungserteilung sind in
der Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen fur die Versorgung mit Wasser
(AVBWasserV) und in den Erganzenden Bestimmungen hierzu geregelt.

3.3. Anderungen dieses Allgemeinen Tarifs werden geman seiner 6ffentlichen
Bekanntgabe wirksam.

3.4. Andern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes der Verbrauchspreis
und/oder die Verrechnungspreise, so werden der Wasserverbrauch und der
Verrechnungspreis zeitanteilig abgerechnet; bei der Aufteilung des Wasserver-
brauchs werden jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage
von Erfahrungswerten berlcksichtigt. Entsprechendes gilt bei Anderungen
des Umsatzsteuersatzes.

3.5. Der vorstehende Tarif tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Gleichzeitig verliert der
bisherige Tarif seine Gultigkeit.
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Seite 2/2


mailto:service%40stadtwerke-flensburg.de?subject=
http://www.stadtwerke-flensburg.de

	1.	Wasserpreis
	2.	Wasserabgabe für Bau- und sonstige vorübergehende Zwecke
	3.	Allgemeine Bestimmungen
	1.	Wasserpreis_1
	2.	Wasserabgabe für Bau- und sonstige vorübergehende Zwecke_1
	3.	Allgemeine Bestimmungen_1
	1.	Wasserpreis_2
	2.	Wasserabgabe für Bau- und sonstige vorübergehende Zwecke_2
	3.	Allgemeine Bestimmungen_2
	1.	Wasserpreis_3
	2.	Wasserabgabe für Bau- und sonstige vorübergehende Zwecke_3
	3.	Allgemeine Bestimmungen_3

